
Auszug aus dem Hygieneplan unserer Grundschule 

 

4.1. Wichtigste Maßnahmen der persönlichen Hygiene:  

− Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-

/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.  

− Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. Mindestens 1,50 m Abstand halten.  

− Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, 

Augen und Nase fassen.  

- Gründliche Händehygiene durch Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden nach beispielsweise 

dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach 

Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc.; vor und nach dem Essen; nach dem 

Toiletten-Gang …  

− Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den 

Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

− Husten- und Niesetikette sind wichtigste Präventionsmaßnahmen. Dies bedeutet Husten und Niesen in 

die Armbeuge. Beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen Personen halten; am besten wegdrehen.  

- Eine Händewaschung ist ausreichend und im Rahmen einer Ressourcenschonung zu bevorzugen.   

  

  4.3. Mund-Nase-Bedeckung 

 Zum Fremdschutz in der Gemeinschaft ist das Tragen einer textilen Barriere in Form eines medizinischen 

Mundschutzes oder einer MNB (textile Behelfsmasken, sog. „community masks“) erforderlich. Dabei kommt es 

entscheidend auf die Beschaffenheit (mehrlagig, enganliegend) sowie die korrekte Benutzung der MNB an. 

Diese kann bei korrekter Handhabung die Infektionsgefahr insbesondere dann verringern, wenn 

Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Durch diesen Fremdschutz kann das Risiko, eine andere 

Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, verringert werden. Bei einer MNB muss es sich nicht 

um professionelle oder hochwertigere Masken handeln, sondern auch selbstgenähte MNB sind ausreichend. 

Auch Schals und Halstücher können dieser Pflicht als übergangsweise Notlösung entsprechen. Bei einem 

medizinischen Mundschutz ist zu beachten, dass dieser bei Durchfeuchtung erneuert werden muss.  

  

Eine MNB ist während der Pausen im Schulhaus und beim Schülertransport zu tragen. Im Unterricht ist das 

Tragen einer MNB bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich.   

 

− Auch mit MNB sollte der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu anderen 

Menschen eingehalten werden.  

− Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng 

anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. Beim Anziehen einer Mund-Nasen-

Bedeckung ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird.  

− Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Mund-Nasen-Bedeckung genügend Luft 

durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. − Eine durchfeuchtete Mund-

Nasen-Bedeckung sollte abgenommen und ggf. ausgetauscht werden. Die Außenseite, aber auch die 

Innenseite einer benutzten Mund Nasen-Bedeckung kann potentiell erregerhaltig sein. Um eine 

Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese Flächen möglichst nicht berührt werden.  

− Die Mund-Nasen-Bedeckung sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. verschlossen 

aufbewahrt, anschließend bei mindestens 60 Grad gewaschen und vollständig getrocknet werden 

(täglich). Eine benutze Aufbewahrung (Beutel) sollte nur über eine möglichst kurze Zeit erfolgen, um 

weitere Gefahren, z.B. Schimmelbildung zu vermeiden. Alle Herstellerhinweise sollten unbedingt 

beachtet werden (sofern vorhanden). 

− Alle Schüler müssen täglich eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen. Diese wird immer dann 

getragen, wenn der Abstand nicht gewahrt werden kann. Im Unterricht muss die Mund-Nasen-

Bedeckung nicht getragen werden. Wird diese abgenommen muss sie in einem verschließbaren 

Plastikbeutel aufbewahrt werden. 

− Die Mund-Nasen-Abdeckung muss täglich mit nach Hause genommen werden und gewaschen bzw. 

desinfiziert werden. 



− Alle Personen, besonders abholende Eltern dürfen das Schulhaus nicht ohne Mund-Nasen-Abdeckung 

betreten. 

 

7.2 Mitwirkungs- bzw. Mitteilungspflicht  

Bei den im § 34 aufgelisteten Krankheiten und Krankheitserregern handelt es sich um solche, die in 

Gemeinschaftseinrichtungen leicht übertragen werden können. Eine rechtzeitige Information darüber 

ermöglicht, dass durch geeignete Schutzmaßnahmen und durch Information potenziell angesteckter Personen 

weitere Infektionen verhindert werden können. Daher verpflichtet das IfSG die in einer 

Gemeinschaftseinrichtung betreuten (bzw. deren Sorgeberechtigten) und die dort tätigen Personen, der 

Gemeinschaftseinrichtung unverzüglich mitzuteilen, wenn sie von einem der in den Absätzen 1 bis 3 (§ 34) 

geregelten Krankheitsfällen betroffen sind. Damit der Informationspflicht nachgekommen werden kann, sind 

Belehrungen durchzuführen.  

 

 

Der vollständige Hygieneplan kann in der Schule eingesehen werden. 
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